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Regeste
II. Beschwerdeabteilung
Erwägungen
E. 1
Die Sistierung eines Verfahrens ist mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann gemäss Art. 320 ZPO die unrichtige Rechts- anwendung (lit. a) und/oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) geltend gemacht werden.
E. 1.1
Die gerügte Sistierung des Kollokationsprozsses beruht nicht auf einer offensichtlich unrichti- gen Feststellung des Sachverhalts i.S.v. Art. 320 lit. b ZPO. Vielmehr wirft die Beschwerde- führerin der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung i.S.v. Art. 320 lit. a ZPO vor.
E. 1.2
Der Meinungsstand zur Kognition der Beschwerdeinstanz bei Rechtsfragen ist uneinheitlich. Ein Teil der Lehre geht davon aus, die Rechtsmittelinstanz habe (auch) eine uneingeschränk- te Angemessenheitskontrolle vorzunehmen und nötigenfalls ihr (Rechtsanwendungs-)Ermes- sen an die Stelle desjenigen der Erstinstanz zu setzen (vgl. Reetz, in: Sutter-Somm und an- dere [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4. A. 2025, Art. 310 ZPO N 36; Reich, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, Art. 320 ZPO N 2 i.V.m. Art. 310 ZPO N 16 f.; Stauber, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, Art. 320 ZPO N 3 i.V.m. Art. 310 ZPO N 10). Andere Autoren sind demgegenüber der Auffassung, dass diesfalls nur gerügt werden könne, es liege eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung, d.h. Ermessens- missbrauch, Ermessensüber- oder -unterschreitung vor, und dass blosse Unangemessenheit den Beschwerdegrund der unrichtigen Rechtsanwendung nicht erfülle (vgl. Spühler, Basler
Seite 4/9 Kommentar, 4. A. 2024, Art. 320 ZPO N 1 i.V.m. Art. 310 ZPO N 3; Sterchi, Berner Kommen- tar, 2012, Art. 320 ZPO N 3 i.V.m. Art. 310 ZPO N 3 und N 8 f.). Die II. Beschwerdeabteilung des Obergerichts Zug geht von einer umfassenden Kognition auch bezüglich Angemessen- heit aus. Sie greift aber nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl durchdachten und vertretbaren Ermessensentscheid der ersten Instanz ein (BZ 2018 43; BZ 2024 9).
E. 2
Die Vorinstanz begründete die Sistierung des Kollokationsprozesses wie folgt (vgl. act. 1/1):
E. 2.1
Ein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der (negativen) Kollokationsklage sei (einstweilen) trotz mutmasslicher "Nulldividende" zu bejahen, da sie ein rechtlich schützens- wertes Interesse daran habe, einen allfälligen aus dem ICC-Schiedsverfahren resultierenden Prozessgewinn i.S.v. Art. 260 Abs. 2 SchKG nicht mit der – gegebenenfalls zu Unrecht kollo- zierten – Beschwerdegegnerin teilen zu müssen. Dieses Rechtsschutzinteresse der Klägerin sei indes unmittelbar mit einem allfälligen aus dem ICC-Schiedsverfahren resultierenden – und mangels Wegweisung i.S.v. Art. 250 Abs. 2 SchKG mit der Beschwerdegegnerin zu tei- lenden – Prozessgewinn verknüpft. Es würde dahinfallen, wenn sich aus dem ICC-Schieds- verfahren entweder gar kein zu teilender Prozessgewinn ergeben oder der Prozessgewinn sämtliche Konkursforderungen – d.h. auch jene der Konkursgläubiger, welche sich die Pro- zessführungsbefugnis im ICC-Schiedsverfahren nicht hätten abtreten lassen – gänzlich de- cken würde. Dem Ausgang des ICC-Schiedsverfahrens komme mithin präjudizielle Wirkung zu.
E. 2.2
Die Einwände der Beschwerdeführerin stünden der Zweckmässigkeit einer Sistierung nicht entgegen. Das ICC-Schiedsgericht habe den von der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf eine Koordination mit dem vorliegenden Verfahren gestellten Sistierungsantrag zwischenzeit- lich abgewiesen, weshalb diesem bei der Beurteilung der Zweckmässigkeit einer Sistierung des vorliegenden Verfahrens keine Bedeutung (mehr) zuzumessen sei. Für den Entscheid im ICC-Schiedsverfahren sei auch nicht erforderlich, dass vorgängig rechtskräftig über die Kol- lokation der Beschwerdegegnerin entschieden werde. Die Beschwerdegegnerin sei als nur bedingt zugelassene Abtretungsgläubigerin im ICC-Schiedsverfahren in gleicher Weise wie die Beschwerdeführerin (sowie die weiteren in das ICC-Schiedsverfahren eingetretenen Ab- tretungsgläubiger) zur Prozessführung legitimiert. Diese Legitimation würde erst nachträglich im Falle einer rechtskräftigen Gutheissung der Kollokationsklage dahinfallen, wobei diesfalls ein in der Zwischenzeit allfällig bereits erlangter Prozessgewinn der Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin (und gegebenenfalls den anderen Abtretungsgläubigern) zufallen würde. Damit müsse entgegen der Beschwerdeführerin nicht Klarheit darüber geschaffen werden, welche der Parteien am Ende zur Prozessführung im hängigen ICC-Schiedsverfahren legiti- miert seien. Ebenso wenig müsse Klarheit darüber geschaffen werden, welche Abtretungs- gläubiger effektiv bei allfälligen Vergleichsverhandlungen im ICC-Schiedsverfahren mitzuwir- ken hätten. Im ICC-Schiedsverfahren könnten vielmehr alle Abtretungsgläubiger – ungeach- tet der Bedingtheit oder Unbedingtheit der Abtretung der Prozessführungsbefugnis i.S.v. Art. 260 SchKG – mit der G.________ AG einen Vergleich abschliessen. Die Bedingtheit der Abtretung sei mithin einzig insofern von Relevanz, dass eine allfällige der Beschwerdegegne- rin zukommende Vergleichssumme im Falle einer späteren Gutheissung der Kollokationskla- ge nachträglich wiederum der Beschwerdeführerin (und gegebenenfalls den anderen Abtre- tungsgläubigern) zufallen würde.
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E. 3
Dagegen bringt die Beschwerdeführerin – zusammengefasst – Folgendes vor (act. 1):
E. 3.1
Das ICC-Schiedsverfahren habe keine präjudizielle Wirkung. Wenn überhaupt von einer präjudiziellen Wirkung gesprochen werden könne, dann hätte die Kollokationsklage präjudi- zielle Wirkung auf das ICC-Schiedsverfahren und nicht umgekehrt. Im Kollokationsprozess werde nämlich die Frage geklärt, ob die Beschwerdegegnerin überhaupt befugt sei, als Ab- tretungsgläubigerin im ICC-Schiedsverfahren teilzunehmen bzw. ob sie Anspruch auf einen allfälligen Prozesserlös habe. Das ICC-Schiedsverfahren hätte nur in zwei Fällen Berührungspunkte zum vorliegenden Kollokationsprozess: erstens im Falle eines vollständi- gen Unterliegens gegen die G.________ AG und zweitens im Falle eines Obsiegens in dem Umfange, dass alle Konkursforderungen sämtlicher Gläubiger gedeckt wären. In allen ande- ren Szenarien, insbesondere bei einem teilweisen Obsiegen oder für den Fall eines Ver- gleichs, der nicht alle Konkursforderungen decke, habe das ICC-Schiedsverfahren keinerlei Einfluss auf den Kollokationsprozess. Bei der Beurteilung der Abhängigkeit von Verfahren sei höchste Zurückhaltung geboten. Diese könne nicht schon darin gesehen werden, dass in ei- nem von vielen denkbaren Szenarien ein laufendes Verfahren auf den Kollokationsprozess einen bestimmten Einfluss haben könnte. Ferner verkenne die Vorinstanz, dass eine Kolloka- tion nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung per se nicht von einem anderen Verfah- ren abhängig sein könne.
E. 3.2
Das Beschleunigungsgebot sei verletzt. Das ICC-Schiedsverfahren werde sich nach heutiger Einschätzung noch über viele Jahre hinziehen. Das parallel geführte ICC-Schiedsverfahren in gleicher Angelegenheit zwischen der H.________ AG und der G.________ AG habe von der Einleitung bis zum Abschluss ganze zehn Jahre gedauert. Eine Sistierung sei in zeitlicher Hinsicht ausgeschlossen, weil das ICC-Schiedsverfahren erst am Anfang stehe. Es sei nicht zu erwarten, dass das ICC-Schiedsverfahren vor dem Kollokationsprozess entschieden wer- de und überhaupt innert angemessener Frist ein Entscheid ergehe.
E. 3.3
Sie (die Beschwerdeführerin) habe überwiegende Interessen an der Fortführung des Kolloka- tionsprozesses. Zum einen werde es für allfällige Vergleichsgespräche im Rahmen des ICC- Schiedsverfahrens für die dort klagenden Parteien entscheidend sein, wie hoch der interne Anteil der einzelnen Beteiligten an einem Vergleich ausfalle. Die Ausführungen der Vorin- stanz, wonach ein einzelner Abtretungsgläubiger mit der G.________ AG jederzeit einen Vergleich abschliessen könne, sei in der Praxis nicht realistisch. Zum andern werde das ICC- Schiedsverfahren durch die Teilnahme der Beschwerdegegnerin komplexer, langsamer und teurer. Die Beschwerdegegnerin versuche, das ICC-Schiedsverfahren mit allen Mitteln zu verkomplizieren und zu bremsen. Schliesslich liege die Fortführung des Kollokationsprozes- ses (auch) im Interesse der Beschwerdegegnerin.
E. 4
Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweck- mässigkeit dies verlangt (Satz 1). Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Satz 2). Das Gesetz nennt als einzige Voraussetzung für die Sistierung die Zweckmässigkeit. Es liegt im Ermessen des Gerichts zu entscheiden, wann eine solche Anordnung zweckmässig ist. Das Gericht hat da- bei die gesamten Umstände zu berücksichtigen. Darunter fallen Bedeutung und Umfang des Verfahrens, das Verhalten der betroffenen Privaten und der Behörde, die Bedeutung für die Betroffenen sowie die für die Sache spezifischen Entscheidungsabläufe (vgl. Gschwend,
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E. 5
Der angefochtene Entscheid ist nicht zu beanstanden. Es kann auf die zutreffenden Erwä- gungen der Vorinstanz verwiesen werden (zur Zulässigkeit eines solchen Verweises vgl. Ur- teil des Bundesgerichts 4A_229/2024 vom 25. Juli 2024 E. 4.2 m.w.H.). Ergänzend ist Fol- gendes festzuhalten:
E. 5.1
Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das ICC-Schiedsverfahren in zwei bestimmten Szenarien zum Wegfall ihres Rechtsschutzinteresses am Kollokationsverfahren führt: erstens im Falle eines vollständigen Unterliegens gegen die G.________ AG, weil dann kein Pro- zessgewinn resultiert und das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Kollo- kationsklage rückwirkend wegfallen könnte, und zweitens im Falle eines Obsiegens in dem Umfang, dass alle Konkursforderungen sämtlicher Gläubiger gedeckt wären, womit die Be- schwerdeführerin nicht mehr ein rechtlich geschütztes Interesse an der Wegweisung der Forderung der Beschwerdegegnerin hätte (vgl. act. 1 Rz 22 und 24-26). Insofern kommt dem Ausgang des ICC-Schiedsverfahrens unzweifelhaft präjudizielle Wirkung zu. Daher ist es aus Gründen der Prozessökonomie zweckmässig, eines der beiden Verfahren zu sistieren und damit unnötige Kosten zu vermeiden. Daran ändert nichts, dass in den anderen Szenarien, insbesondere bei einem teilweisen Obsiegen oder für den Fall eines Vergleichs, der nicht alle Konkursforderungen deckt, das ICC-Schiedsverfahren keinen Einfluss auf den Kollokations- prozess hat. Zum einen haben die Parteien in ihren Stellungnahmen im vorinstanzlichen Ver- fahren die präjudizielle Wirkung des ICC-Schiedsverfahrens für den Kollokationsprozess zu einer möglichen Verfahrenssistierung nicht in Abrede gestellt (vgl. act. Vi 68 f.). Zum andern hat die Beschwerdeführerin selbst im ICC-Schiedsverfahren gegen den Antrag der Be- schwerdegegnerin auf Sistierung des Verfahrens vorgebracht, es sei gestützt auf die bun- desgerichtliche Rechtsprechung irrelevant, ob die Beschwerdegegnerin (sowie zwei weitere Abtretungsgläubiger) definitiv kolloziert seien oder nicht. Sie seien allesamt legitimiert, das ICC-Schiedsverfahren zu führen ("The allegation that D.________ [die Beschwerdegegnerin] I.________ and Prof. J.________ [zwei weitere Abtretungsgläubiger] are not finally confirmed as creditors in the respective bankruptcy proceedings is entirely irrelevant. Any objections with respect to the schedule of claims ["Kollokationsplan"] are not to be heard in the present proceedings. […]"; vgl. act. 1/2 Rz 81 und 84 f.). Im Übrigen greift die II. Beschwerdeabtei- lung des Obergerichts Zug nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl durchdachten und vertretbaren Ermessensentscheid der ersten Instanz ein (vgl. E. 1.2).
E. 5.2
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen wer- den, sie verkenne, dass eine Kollokation nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung per se nicht von einem anderen Verfahren abhängig sein könne. Der von der Beschwerdeführe- rin zitierte BGE 137 III 127 steht dem Gesagten nicht entgegen. Zwar hat das Bundesgericht festgehalten, dass das aus einem im Ausland bei Konkurseröffnung bereits hängigen Verfah- ren hervorgehende Urteil betreffend "Konkursforderungen in materieller Hinsicht für den schweizerischen Kollokationsrichter nicht verbindlich ist" (BGE 137 III 127 E. 3.3.4). Jedoch schliesst dieser Grundsatz eine Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des nach Konkur- seröffnung ergangenen ausländischen Urteils nicht aus. Die Konzentration insolvenzrechtli-
Seite 7/9 cher Einzelverfahren am Konkursort geht nicht so weit, dass jedem hängigen Zivilprozess mit Eröffnung des Gesamtverfahrens die zuständigkeitsrechtliche Grundlage entzogen würde oder dass ausländische Entscheidungen gar generell nicht mehr anerkannt und vollstreckt werden könnten, wenn ein Schuldner der Generalexekution unterliegt. Daran anknüpfend hat das Bundesgericht in BGE 141 III 382 E. 5.4 die Möglichkeit aufgezeigt, dass – trotz des Fehlens eines der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insol- venzverfahren (EuInsVO; heute: Verordnung [EU] 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren) entsprechenden Koordinationsin- struments – ausländische Prozesse, die eine Konkursforderung zum Gegenstand haben, un- ter Umständen auch im schweizerischen Konkursverfahren Wirkungen entfalten können. Entsprechend ist es nicht ausgeschlossen, dass aus im Zeitpunkt der Konkurseröffnung be- reits hängigen Verfahren hervorgehende ausländische Schiedssprüche, die eine Insolvenz- forderung zum Gegenstand haben, in der Schweiz anerkannt und vollstreckt werden können – unter Umständen mit Verbindlichkeit für den Kollokationsplan (vgl. Urteil des Bundesge- richts 5A_910/2019 vom 1. März 2021 E. 3.12 f.). Vorliegend läuft das ICC-Schiedsverfahren weiter, nachdem es zuvor aufgrund des über die F.________ AG eröffneten Konkurses meh- rere Jahre sistiert war und alsdann wieder aufgenommen wurde (vgl. act. 1 Rz 5, Vi act. 68) und nachdem der Sistierungsantrag der Beschwerdegegnerin vom 8. Mai 2024 bzw. 5. Au- gust 2024 mit prozessleitender Verfügung vom 15. Oktober 2024 abgewiesen wurde (vgl. act. 1 Rz 6, act. 1/2, act. 9 Rz 6; Vi act. 68 Rz 2 f. und Vi act. 68/1-2). Ein Schiedsspruch im ICC-Schiedsverfahren hat nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts unter Um- ständen Verbindlichkeit für den Kollokationsprozess. Insofern kann von einer Abhängigkeit gesprochen werden.
E. 5.3
Die Sistierung des Verfahrens ist vorliegend im Übrigen zweckmässig und mit dem Be- schleunigungsgebot kompatibel. Der angefochtene Entscheid verletzt weder Bundes- noch Völkerrecht. Ob das parallel geführte ICC-Schiedsverfahren in gleicher Angelegenheit zwi- schen der H.________ AG und der G.________ AG von der Einleitung bis zum Abschluss ganze zehn Jahre gedauert hat, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, ist vorliegend irrele- vant. Ein Schiedsverfahren zwischen anderen Parteien vor einem anderen Schiedsgericht mit einem anderen Streitgegenstand hat weder für das ICC-Schiedsverfahren noch für den Kollokationsprozess Bedeutung.
E. 5.4
Überwiegende Interessen für eine Fortführung des Kollokationsverfahrens sind nicht erkenn- bar.
E. 5.4.1
Die Beschwerdeführerin räumt selbst ein, dass die Ausführungen der Vorinstanz, wonach ein einzelner Abtretungsgläubiger mit der G.________ AG jederzeit einen Vergleich abschlies- sen könne, aus rechtlicher Sicht richtig seien. Sie bemängelt einzig, dass ein solches Vorge- hen in der Praxis nicht realistisch sei, weil sich die G.________ AG im ICC-Schiedsverfahren (wenn überhaupt) nur mit allen klägerischen Parteien vergleichen würde und aus einem Ein- zelvergleich mit einem einzelnen Kläger keinerlei Vorteil hätte (vgl. act. 1 Rz 44). Dabei han- delt es sich um blosse Spekulationen und Vermutungen. Ein Sistierungsgrund ist damit nicht dargetan.
E. 5.4.2
Die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach durch die Teilnahme und das Verhalten der Beschwerdegegnerin Aufwand, Kosten und Komplexität des ICC-Schiedsverfahrens stei-
Seite 8/9 gen würden, ist nicht stichhaltig. Die Beschwerdegegnerin möchte, dass der Kollokationspro- zess sistiert wird. Gleichzeitig läuft das ICC-Schiedsverfahren weiter. Ein Antrag der Be- schwerdegegnerin auf Sistierung des ICC-Schiedsverfahrens wurde abgewiesen. Wenn so- wohl der Kollokationsprozess als auch das ICC-Schiedsverfahren weitergeführt würden, wür- de dies zu höherem Aufwand und höheren Kosten führen. Ob ein Antrag der Beschwerdefüh- rerin auf Sistierung des ICC-Schiedsverfahrens gutgeheissen würde, wenn die Sistierung des vorliegenden Kollokationsprozesses aufgehoben würde, ist ungewiss. Die vom Referenten verfügte Sistierung des Kollokationsprozesses bleibt bis zum rechtskräftigen Abschluss oder einer Sistierung des ICC-Schiedsverfahrens bestehen. Im Falle einer Sistierung des ICC- Schiedsverfahrens würde demnach die Sistierung des Kollokationsprozesses wieder aufge- hoben. Dadurch können Aufwand und Kosten zumindest eines der beiden Verfahren einst- weilen gespart werden. Dies liegt sowohl im Interesse der Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegnerin. Abgesehen davon ist die Beschwerdegegnerin – nebst der Beschwer- deführerin – nicht die einzige Klägerin im ICC-Schiedsverfahren. Neben den beiden Parteien sind auch noch zwei weitere Abtretungsgläubiger als Mitkläger involviert. Das ICC-Schieds- verfahren würde demnach der Beschwerdeführerin kaum weniger Aufwand und Kosten ver- ursachen, wenn die Beschwerdegegnerin nicht beteiligt wäre. Insofern ist nicht ersichtlich, wie ein "Mehraufwand mit entsprechenden Kosten" im ICC-Schiedsverfahren durch die Fortsetzung des Kollokationsprozesses vermieden werden könnte. Dass die Beschwerde- gegnerin nach Abweisung ihres Sistierungsantrags im ICC-Schiedsverfahren der Sistierung des Kollokationsprozesses zustimmte, kann nicht als "taktisches Verzögerungsmanöver" be- zeichnet werden. Es stand der Beschwerdegegnerin frei, im ICC-Schiedsverfahren einen An- trag auf Sistierung zu stellen und im Kollokationsprozess einer Sistierung zuzustimmen (ob- wohl über ihren Sistierungsantrag im ICC-Schiedsverfahren noch nicht entschieden war). Darin kann kein vorwerfbares Verhalten erblickt werden. Wenn das ICC-Schiedsverfahren sistiert wird, wird der vorliegende Kollokationsprozess wieder aufgenommen. Denn die Sistie- rung des Kollokationsprozesses bleibt nur bis zum rechtskräftigen Abschluss des ICC- Schiedsverfahrens oder einer Sistierung des ICC-Schiedsverfahrens aufrechterhalten.
E. 5.5
Nach dem Gesagten ist nicht dargetan, dass der angefochtene Sistierungsentscheid auf einer fehlerhaften Ermessensausübung beruht.
E. 6
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Ferner ist sie antragsgemäss zu verpflichten, die anwaltlich vertretene Be- schwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren angemessen zu entschädigen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Bei einem von der Vorinstanz angenommenen Streitwert von CHF 50'000.00 (Vi act. 62 Ziff. 8.2.2) beträgt das Grundhonorar (für die Führung des gesamten Prozesses, ohne Zuschläge) CHF 7'000.00 (§ 3 Abs. 1 AnwT). Die anwaltlichen Bemühungen im Zu- sammenhang mit der hier sich stellenden prozessualen Frage der Sistierung sind daher er- messensweise mit CHF 2'000.00 (inkl. Auslagen) zu entschädigen. Die Zusprechung der Mehrwertsteuer für die Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin entfällt, da Dienstleis- tungen von Anwälten an Empfänger mit Geschäfts- oder Wohnsitz im Ausland von der Steu- erpflicht befreit sind (Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. a MWSTG e contrario).
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